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Ã�berschrift:

Beschluss | Sozialhilfe â�� Hilfe zum Lebensunterhalt â�� VermÃ¶genseinsatz â��
Angemessenheit eines Kraftfahrzeugs â�� kleinere BarbetrÃ¤ge oder sonstige
Geldwerte | Â§ 19 Abs. 1 SGB XII, Â§ 27 Abs. 1 SGB XII, Â§ 41 Abs. 1 â�� 3 SGB XII, 
Â§ 90 Abs. 2 Nr. 9, Nr. 10 SGB XII

Â 

Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung
verpflichtet, dem Antragsteller fÃ¼r die Zeit ab dem 05.05.2023 bis zum
31.10.2023 vorlÃ¤ufig Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt
(Regelbedarf) nach dem 3. Kapitel SGB XII in gesetzlicher HÃ¶he zu
gewÃ¤hren. Im Ã�brigen wird der Antrag abgelehnt.

Die Antragsgegnerin hat die auÃ�ergerichtlichen Kosten des
Antragstellers zu 50% zu tragen.

GrÃ¼nde:

I.

Der Antragsteller begehrt die vorlÃ¤ufige Verpflichtung der Antragsgegnerin zur
GewÃ¤hrung von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des
ZwÃ¶lften Buchs Sozialgesetzbuch (SGB XII).

Der am 00.00.0000 geborene Antragsteller stand bis zum 30.04.2023 im laufenden
Bezug von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII. Ausweislich der
sozialmedizinischen gutachterlichen Stellungnahme der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit
vom 00.00.2022 ist er voraussichtlich Ã¼ber eine Dauer von mehr als sechs
Monaten, aber nicht auf Dauer, weniger als drei Stunden leistungsfÃ¤hig.

Mit Bescheid vom 24.04.2023 stellte die Antragsgegnerin die LeistungsgewÃ¤hrung
â�� nach erfolgter AnhÃ¶rung â�� mit Ablauf des 30.04.2023 ein. Zur
BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte sie an, dass Sozialhilfe nur erhalte, wer seinen notwendigen
Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder VermÃ¶gen sicherstellen
kÃ¶nne. Der Antragsteller verfÃ¼ge Ã¼ber ein Kraftfahrzeug der Marke O R,
welches nach dem Ergebnis einer durchgefÃ¼hrten Internetrecherche einen
ungefÃ¤hren Verkehrswert in HÃ¶he von 19.600,00 Euro aufweise. Dieser Wert
Ã¼bersteige den fÃ¼r ein Kraftfahrzeug als angemessen anzusehenden Wert
deutlich. Zudem verfÃ¼ge er auf seinem Girokonto Ã¼ber ein Guthaben in HÃ¶he
von 48,74Â Euro. Er verfÃ¼ge damit Ã¼ber VermÃ¶gen oberhalb des zu
gewÃ¤hrenden VermÃ¶gensfreibetrags. Bei ihm sei gemÃ¤Ã� Â§ 90 Abs. 2 Nr. 9
SGB XII ein Barbetrag in HÃ¶he von 10.000,00 Euro als nicht verwertbares
VermÃ¶gen zu berÃ¼cksichtigen. GeschÃ¼tzt sei zusÃ¤tzlich gemÃ¤Ã� Â§ 90 Abs.
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2 Nr. 10 SGB XII ein angemessenes Kraftfahrzeug. Als angemessen anzusehen sei
ein Kraftfahrzeug mit einem Wert von bis zu 7.500,00 Euro. Soweit ein Fahrzeug
einen hÃ¶heren Wert aufweise, werde der Ã¼bersteigende Betrag auf den
anzurechnenden Freibetrag gemÃ¤Ã� Â§ 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII angerechnet.

Der Antragsteller legte am 02.05.2023 Widerspruch gegen den Bescheid vom
24.04.2023 ein. Zur BegrÃ¼ndung trug er vor, dass sein Kraftfahrzeug anhand der
Verkehrswertermittlung des Autohauses T vom 00.00.2023 nur einen Einkaufswert
in HÃ¶he von 14.100,00 Euro aufweise. Die Wertermittlung richte sich nach der
Schwacke-Liste. Bei dem Autohaus handle es sich um einen lizenzierten O
HÃ¤ndler. Unter BerÃ¼cksichtigung des maÃ�gebenden Einkaufswerts sei die aus
beiden FreibetrÃ¤gen zusammen zu berechnende VermÃ¶gensfreigrenze nicht
Ã¼berstiegen.

Der Antragsteller hat am 05.05.2023 einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz
gestellt.

Er trÃ¤gt erneut vor, dass sein Kraftfahrzeug nur einen HÃ¤ndlereinkaufswert in
HÃ¶he von 14.100,00 Euro aufweise. Die von der Antragsgegnerin vorgenommene
SchÃ¤tzung sei nicht geeignet, die von einem VertragshÃ¤ndler nach der Schwacke-
Liste erstellte Preisermittlung zu entkrÃ¤ften. Die Antragsgegnerin habe sich nur
Verkaufspreise auf Internetportalen angeschaut. BezÃ¼glich des Verkehrswerts des
Fahrzeugs sei auf den Einkaufspreis und nicht auf einen mÃ¶glichen Verkaufspreis
eines HÃ¤ndlers abzustellen.

Der Antragsteller beantragt,

die Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflichten, ihm
vorlÃ¤ufig Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3.Â Kapitel SGB XII
fÃ¼r den Zeitraum vom 05.05.2023 bis 30.04.2024 nach den gesetzlichen
Bestimmungen zu gewÃ¤hren.

Die Antragsgegnerin beantragt,

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  den
Antrag abzulehnen.

Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrt sie im Wesentlichen an, dass das Fahrzeug des
Antragstellers einen hÃ¶heren durchschnittlichen Marktpreis aufweise. Ausgehend
vom Kilometerstand des Fahrzeugs sei am 02.12.2022 ein durchschnittlicher
Marktpreis in HÃ¶he von 19.600,00 Euro zu ermitteln gewesen. Die vom
Antragsteller Ã¼bermittelte Vergleichsliste anderer zum Verkauf stehender
Fahrzeuge mit einem geringeren ausgewiesenen Verkaufspreis sei nicht zum
Vergleich heranzuziehen. Diese Fahrzeuge wiesen einen deutlich hÃ¶heren
Kilometerstand auf als das Fahrzeug des Antragstellers. Zudem seien die
Einkommens- und VermÃ¶gensverhÃ¤ltnisse des Antragstellers unklar, weil dieser
bisher keine vollstÃ¤ndigen KontoauszÃ¼ge eingereicht habe. Es fehle an einem
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Kontoauszug mit Benennung des Guthabens am 01.03.2023. Zudem gebe es
unbestimmte Bareinzahlungen in HÃ¶he von 100,00 Euro am 07.03.2023 und
Bareinzahlungen in HÃ¶he von 600,00 Euro, 200,00 Euro und 600,00 Euro am
02.05.2023, 23.05.2023 und 01.06.2023. Aus diesen sei zwar eine
Darlehensbewilligung ersichtlich. Bei einer Bargeldeinzahlung kÃ¶nne der
Antragsteller aber den Verwendungszweck selber bestimmen. Der Darlehensgeber
sei nicht erkennbar.

Zur weiteren Darstellung des Sach- und Streitstands und bezÃ¼glich des Vortrags
der Beteiligten wird auf den Inhalt der Gerichtsakte und der beigezogenen
Verwaltungsakte der Antragsgegnerin verwiesen. Diese waren Gegenstand der
Entscheidungsfindung.

II.

Der Antrag auf Verpflichtung der Antragsgegnerin zur GewÃ¤hrung von Leistungen
nach dem SGB XII ist zulÃ¤ssig und hat in der Sache im tenorierten Umfang Erfolg.

Der Antrag ist zulÃ¤ssig. Der Antrag auf GewÃ¤hrung einstweiligen Rechtsschutzes
ist als solcher auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach Â§ 86b Abs. 2
Sozialgerichtsgesetz (SGG) statthaft und im Ã�brigen zulÃ¤ssig. Nach Â§Â 86b Abs.
2 S. 2 SGG kann das Gericht der Hauptsache auf Antrag eine einstweilige
Anordnung in Bezug auf ein streitiges RechtsverhÃ¤ltnis treffen, wenn eine solche
Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile notwendig erscheint
(Regelungsanordnung). Die Anordnung kann erlassen werden, wenn der
Antragsteller glaubhaft macht, dass ein geltend gemachtes Recht gegenÃ¼ber dem
Antragsgegner besteht (Anordnungsanspruch) und der Antragsteller ohne den
Erlass der begehrten Anordnung wesentliche Nachteile erleiden wÃ¼rde
(Anordnungsgrund). Ein Anordnungsgrund liegt vor, wenn EilbedÃ¼rftigkeit im
Sinne einer dringenden und gegenwÃ¤rtigen Notlage, in der ein Abwarten der
Hauptsacheentscheidung schlechthin unzumutbaren Folgen fÃ¼r den betreffenden
Antragsteller verbunden wÃ¤re, gegeben (Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen
(LSG NRW), Beschluss vom 14.Â Oktober 2020 â�� L 12 AS 721/20 B ER) und eine
einstweilige Anordnung zur Abwendung wesentlicher Nachteile geboten ist (LSG
NRW, Beschluss vom 18. Juli 2014 â�� LÂ 7Â ASÂ 1165/14 B ER). Soweit eine
abschlieÃ�ende materiell-rechtliche KlÃ¤rung in der im einstweiligen
Rechtsschutzverfahren gebotenen Eile nicht erfolgen kann, ist im Rahmen einer
FolgenabwÃ¤gung zu entscheiden (vgl. Bundesverfassungsgericht (BverfG),
Beschluss vom 12.05.2005 â�� 1 BvR 569/05).

Der Antrag hat in der Sache im tenorierten Umfang Erfolg. Dem Antragsteller sind
â�� im Rahmen der durchzufÃ¼hrenden FolgenabwÃ¤gung â��
Regelbedarfsleistungen nach dem 3.Â Kapitel SGB XII zu gewÃ¤hren. Im Ã�brigen
ist der Antrag abzulehnen.

Der Antragsteller hat das Bestehen von Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund
fÃ¼r die Bewilligung von Regelbedarfsleistungen nach dem SGB II gemÃ¤Ã� Â§ 86b
Abs. 2 S. 4 SGG in Verbindung mit Â§Â§ 920 Abs. 2, 294 Zivilprozessordnung (ZPO)
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glaubhaft gemacht.

Der Antragsteller hat das Bestehen eines Anordnungsanspruchs glaubhaft gemacht.
Von einem Anordnungsanspruch ist auszugehen, wenn nach summarischer
PrÃ¼fung der Erfolgsaussichten in der Hauptsache Ã¼berwiegende
Erfolgsaussichten fÃ¼r die Durchsetzung des Anspruchs des Antragstellers
bestehen. Ist die Klage in der Hauptsache offensichtlich unzulÃ¤ssig oder
unbegrÃ¼ndet, ist der Antrag mangels Anordnungsanspruchs abzulehnen. Bei
offenem Ausgang des Hauptsacheverfahrens ist eine umfassende
InteressenabwÃ¤gung erforderlich. Die einstweilige Anordnung wird erlassen, wenn
es dem Antragsteller unter BerÃ¼cksichtigung der Interessen aller Beteiligten nicht
zumutbar ist, die Hauptsacheentscheidung abzuwarten. AbzuwÃ¤gen sind die
Folgen, die auf der einen Seite entstehen wÃ¼rden, wenn das Gericht die
einstweilige Anordnung nicht erlieÃ�e, sich jedoch im Hauptsacheverfahren
herausstellt, dass der Anspruch besteht, mit den Folgen die andererseits entstehen
wÃ¼rden, wenn das Gericht die einstweilige Anordnung erlieÃ�e, sich aber im
Hauptsacheverfahren herausstellt, dass der Anspruch nicht besteht. Aus Art. 19
Abs. 4 S. 1 Grundgesetz (GG) folgt dabei, dass wenn im einstweiligen
Rechtsschutzverfahren eine Versagung anhand der Erfolgsaussichten der
Hauptsache erfolgen soll, das erkennende Gericht verpflichtet ist, die Sach- und
Rechtslage nicht nur summarisch, sondern abschlieÃ�end zu prÃ¼fen, wenn ohne
die GewÃ¤hrung einstweiligen Rechtsschutzes eine endgÃ¼ltige Verhinderung der
Grundrechtsverwirklichung eines Beteiligten droht. Dies ist im Streit um laufende
Leistungen der Sozialhilfe regelmÃ¤Ã�ig der Fall, da der elementare Lebensbedarf
bei ablehnender Entscheidung fÃ¼r die kaum je absehbare Dauer des
Hauptsacheverfahrens nicht gedeckt wÃ¤re. Ist eine vollstÃ¤ndige AufklÃ¤rung der
Sach- und Rechtslage im Eilverfahren nicht mÃ¶glich, ist anhand einer
FolgenabwÃ¤gung zu entscheiden, die daran ausgerichtet ist, eine Verletzung
grundgesetzlicher GewÃ¤hrleistungen zu verhindern, auch wenn sie nur mÃ¶glich
erscheint oder nur zeitweilig andauert. Die Gerichte mÃ¼ssen sich insoweit
schÃ¼tzend und fÃ¶rdernd vor die Grundrechte des Einzelnen stellen (BVerfG,
Beschluss vom 12.05.2005 â�� 1 BvR 569/05 Rn. 26). Die Sicherung des
sozialrechtlich zu gewÃ¤hrenden menschenwÃ¼rdigen Existenzminimums aus 
Art.Â 1 Abs.Â 1 GG i.V.m. Art.Â 20 Abs.Â 1 GG (vgl. BVerfG, Urt. 09.02.2010 â�� 1
BvL 1/09, 3/09 und 4/09) â�� verwirklicht durch die Vorschriften des 3. und 4.
Kapitels des SGB XII â�� ist eine grundgesetzliche GewÃ¤hrleistung in diesem
Sinne.

Im vorliegenden Fall hÃ¤lt das Gericht ein Obsiegen in der Hauptsache nach dem im
einstweiligen Rechtsschutzverfahren vorliegenden Sach- und Streitstand fÃ¼r
wahrscheinlich, wobei eine abschlieÃ�ende materiell-rechtliche KlÃ¤rung in der
gebotenen Eile nicht erfolgen kann. Die Kammer hÃ¤lt den Erlass einer
einstweiligen Anordnung zur Sicherung des sozialrechtlich zu gewÃ¤hrenden
Existenzminimums fÃ¼r geboten, um eine drohende Grundrechtsverletzung zu
verhindern. Die fiskalischen Interessen der Antragsgegnerin treten â�� im Rahmen
der durchzufÃ¼hrenden FolgenabwÃ¤gung â�� hinter die grundrechtlich
geschÃ¼tzten Interessen des Antragstellers zurÃ¼ck.
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Der Antragsteller gehÃ¶rt zunÃ¤chst zu dem von Â§ 27 Abs. 1 SGB XII erfassten
Personenkreis. GemÃ¤Ã� Â§Â 19 Abs.Â 1 i.V m. Â§Â 27 Abs.Â 1 SGB XII ist Personen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel zu leisten, die ihren
notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen KrÃ¤ften
und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und VermÃ¶gen, bestreiten
kÃ¶nnen. Eigene Mittel sind nach Â§Â 27 Abs.Â 2 S.Â 1 SGB XII insbesondere das
eigene Einkommen und VermÃ¶gen. Ausweislich der sozialmedizinischen
gutachterlichen Stellungnahme vom 00.00.2022 ist er zurzeit voraussichtlich Ã¼ber
eine Dauer von mehr als sechs Monaten, aber nicht auf Dauer weniger als drei
Stunden leistungsfÃ¤hig. Vorrangige Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII
kommen nicht in Betracht. Er erfÃ¼llt weder die Altersgrenze nach Â§ 41 Abs. 1, 2
SGB XII, noch die Voraussetzungen der dauerhaften vollen Erwerbsminderung nach 
Â§ 41 Abs. 3 SGB XII.

Nach der im einstweiligen Rechtsschutzverfahren mÃ¶glichen PrÃ¼fungsdichte
verfÃ¼gt der Antragsteller nicht Ã¼ber verwertbares einzusetzendes VermÃ¶gen
im Sinne des Â§ 90 Abs. 1 SGB XII. Die nach der GesetzesbegrÃ¼ndung im
BÃ¼rgergeldgesetz kumulativ zu gewÃ¤hrenden FreibetrÃ¤ge gemÃ¤Ã� Â§ 90 Abs.
2 Nr. 9 SGB XII und Â§ 90 Abs. 2 Nr. 10 SGB XII sind nicht Ã¼berschritten. Der
Antragsteller hat glaubhaft gemacht, Ã¼ber ein Kraftfahrzeug mit einem
Verkehrswert von 14.100,00 Euro und GiralvermÃ¶gen in HÃ¶he von nicht mehr als
1.010, 27 Euro, mithin VermÃ¶gen im Wert von nicht mehr als 15.110,27 Euro, zu
verfÃ¼gen.

GemÃ¤Ã� Â§ 90 Abs. 2 S. 1 Nr. 10 SGB XII darf die Sozialhilfe zunÃ¤chst nicht
abhÃ¤ngig gemacht werden vom Einsatz oder von der Verwertung eines
angemessenen Kraftfahrzeugs. Der Begriff des angemessenen Kraftfahrzeugs wird
im Gesetz nicht definiert. Es handelt sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff der
der vollen gerichtlichen Kontrolle unterliegt. In seiner GesetzesbegrÃ¼ndung geht
der Gesetzgeber davon aus, dass ein Betrag in HÃ¶he von jedenfalls 7.500,00 Euro
angemessen ist. Soweit der Wert eines Kraftfahrzeugs den als unbestimmten
Rechtsbegriff ausgestalteten Angemessenheitswert Ã¼bersteigt, ist zusÃ¤tzlich der
VermÃ¶gensfreibetrag nach Â§ 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII heranzuziehen (Bundestag
(BT) Drucksache 20/3873, S. 117). GemÃ¤Ã� Â§ 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII i.V.m. Â§ 1
Nr. 1 der Verordnung zur DurchfÃ¼hrung des Â§ 90 Abs. 2 Nr. 9 des ZwÃ¶lften
Buches Sozialgesetzbuch (DVO Â§ 90 Abs. 2 SGB XII) sind als kleinerer Barbetrag
und als sonstiger Geldwert weitere 10.000,00 Euro geschÃ¼tzt.

Der Antragsteller verfÃ¼gt Ã¼ber einen 2018 erstzugelassenen
Personenkraftwagen der Marke O mit einem Kilometerstand von 24.000 Kilometern.
Ausweislich der von ihm eingereichten Wertermittlung des Autohauses T verfÃ¼gt
das Fahrzeug nach der Schwacke-Liste Ã¼ber einen objektiven Einkaufswert in
HÃ¶he von 14.100,00 Euro. Verkauft werden die Fahrzeuge auf Internetportalen
zwar auch bei hÃ¶heren KilometerstÃ¤nden noch zu hÃ¶heren Verkaufspreisen als
dem mittels Schwacke-Liste ermittelten Verkehrswert. BezÃ¼glich der
Wertermittlung des Verkehrswerts ist nach Ã�berzeugung der Kammer aber auf den
jeweiligen Ankaufs- und nicht den Verkaufswert abzustellen. VermÃ¶gen kann nur
derjenige Betrag sein, den der Antragsteller bei einer potentiellen VerÃ¤uÃ�erung
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des Kraftfahrzeugs zeitnah erzielen kann. Dabei ist zwischen dem Einkaufspreis und
einem mÃ¶glichen Weiterverkaufspreis auch die Gewinnspanne des HÃ¤ndlers zu
beachten, die dem Antragsteller bei VerÃ¤uÃ�erung des Fahrzeugs gerade nicht
zuflieÃ�t. Die Ermittlung eines Verkehrswertes eines Fahrzeugs kann in zulÃ¤ssiger
Art und Weise annÃ¤herungsweise durch die Ankaufspreise nach der Schwacke-
Liste bestimmt werden (vgl. Bundessozialgericht (BSG) zur Grundsicherung fÃ¼r
Arbeitsuchende, Urteil vom 06.09.2007 â�� B 14/7b AS 66/06 R Rn. 19). Nicht
auÃ�er Acht gelassen werden darf ferner bei der VerÃ¤uÃ�erung eines
Kraftfahrzeugs zur Sicherung des Lebensunterhalts, dass der Leistungsberechtigte
auf eine unverzÃ¼gliche VerÃ¤uÃ�erung und Realisierung des Fahrzeugs
angewiesen ist. In einem solchen Fall kann regelmÃ¤Ã�ig nicht der bestmÃ¶gliche
auf dem Markt erzielbare Ankaufspreis erzielt werden, weil der Leistungsberechtigte
zu einem Notverkauf unter Zeitdruck gezwungen ist. Die Realisierung eines
angemessenen Verkaufspreises setzt in der Regel normale Marktbedingungen und
ein Verhandlungsgleichgewicht der beteiligten Marktteilnehmer voraus.

ZusÃ¤tzlich verfÃ¼gt der Antragsteller Ã¼ber VermÃ¶gen auf seinem Girokonto in
HÃ¶he von 162,38 Euro am 13.06.2023. Aus den eingereichten KontoauszÃ¼gen
ergibt sich, dass der Kontostand seit Antragstellung nicht Ã¼ber 1.010,27 Euro
gewesen ist. Ausgehend von dem glaubhaft gemachten Ankaufswert des Fahrzeugs
von 14.100,00 Euro, ist der nach der GesetzesbegrÃ¼ndung zu gewÃ¤hrende
kumulierte Freibetrag in HÃ¶he von 7.500,00 Euro gemÃ¤Ã� Â§ 90 Abs. 2 Nr. 10
SGB XII und weiterer 10.000,00 Euro gemÃ¤Ã� Â§ 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII i.V.m. Â§ 1
Nr. 1 DVO Â§ 90 Abs. 2 SGB XII â�� bei einem nach der GesetzesbegrÃ¼ndung
anzusetzenden Ã¼berschieÃ�enden Verkehrswert des Fahrzeugs von (14.100,00
Euro â�� 7.500,00 Euro=) 6.600,00 Euro, selbst bei Zugrundelegung des hÃ¶chsten
Kontostands im streitbefangenen Zeitraum â�� bei zu berÃ¼cksichtigendem
VermÃ¶gen in HÃ¶he von (6.600,00 Euro + 1.010,27 Euro=) 7.610,27 Euro deutlich
unterschritten:

Freibetrag gemÃ¤Ã� Â§ 90 Abs. 2 Nr. 9
SGB XII:

10.000,00 Euro

Ã�berschieÃ�ender Fahrzeugwert nach
Abzug von 7500,00 Euro:

â�� 6.600,00 Euro

Girokontoguthaben: â�� 1.010,27 Euro
Restfreibetrag: 2.389,73 Euro

Einem Anordnungsanspruch stehen nach Ã�berzeugung der Kammer die von der
Antragsgegnerin eingewendeten Bedenken bezÃ¼glich des Kontostands am
01.03.2023 nicht entgegen. Ausweislich des Kontoauszugs vom 06.03.2023
verfÃ¼gte der Antragsteller an diesem Tag Ã¼ber ein Guthaben in HÃ¶he von
155,37 Euro. Die Tage zuvor erfolgten Abhebungen in HÃ¶he von 88,84 Euro, 84,00
Euro und 298,17 Euro. Ein Ã�berschreiten der deutlich unterschrittenen
VermÃ¶gensfreigrenze am 01.03.2023 ist nach den eingereichten KontoauszÃ¼gen
und dem bisherigen Vortrag des Antragstellers fÃ¼r die Kammer â�� im Rahmen
der PrÃ¼fungsdichte des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens â�� fÃ¼r die
Kammer nicht erkennbar. Auch die vorgenommene einmalige Einzahlung in HÃ¶he
von 100,00 Euro hindert das Vorliegen eines Anordnungsanspruchs nicht. Der
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Antragsteller war in der Vergangenheit im Leistungsbezug bei der Antragsgegnerin.
Es erscheint daher nicht abwegig, dass er durch eine vorherige Barabhebung noch
Ã¼ber geringfÃ¼giges BarvermÃ¶gen verfÃ¼gte, das er einzahlen konnte.
Mehrmalige Bargeldein- und auszahlungen im Laufe eines Monats sind bei
Leistungsberechtigten im Bereich des SGB II und des SGB XII nicht unÃ¼blich. Diese
100,00 Euro sind zwar grundsÃ¤tzlich dem VermÃ¶gen zuzurechnen. Wie sich aus
den KontoauszÃ¼gen nach der Bareinzahlung ergibt, bleibt es aber auch danach
bei einer deutlichen Unterschreitung des kumulierten Freibetrags. BezÃ¼glich
weiterer Bedenken der Antragsgegnerin in Bezug auf die als Darlehen bezeichneten
Einzahlungen des Antragstellers ist â�� nach AbwÃ¤gung der Interessen des
Antragstellers im Hinblick auf das soziokulturelle Existenzminimum aus Art. 1 Abs. 1
GG und Art. 20 Abs. 1 GG gegenÃ¼ber dem fiskalischen Interesse der
Antragsgegnerin und zur Vermeidung erheblicher wirtschaftlicher Nachteile des
Antragstellers â�� die Antragsgegnerin zumutbar auf das Hauptsacheverfahren zu
verweisen.

Dahinstehen kann, ob fÃ¼r die Grenze der Angemessenheit des Kraftfahrzeugs,
tatsÃ¤chlich die in der GesetzesbegrÃ¼ndung genannte starre Grenze von 7500,00
Euro heranzuziehen ist oder â�� unter Bezugnahme auf die allgemeine
Preisentwicklung und die 2021 erfolgte Anhebung der Werte in der
Kraftfahrzeughilfeverordnung (KfzHV) â�� ein hÃ¶herer Wert anzusetzen ist. Der
Wortlaut des Â§ 90 Abs. 2 Nr. 10 SGB XII schlieÃ�t jedenfalls nicht aus, dass auch
ein Fahrzeug mit einem Wert von 14.100,00 Euro unter den Begriff der
Angemessenheit fÃ¤llt. Genaue Wertgrenzen nennt das Gesetz nicht. Eine solche
Auslegung ist auch aus gesetzessystematischen Gesichtspunkten nicht
ausgeschlossen. In systematischer Hinsicht findet sich eine vergleichbare Vorschrift
in Â§ 12 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 des Zweiten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB II). Nach Â§ 12
Abs. 1 S. 1 SGB II sind alle verwertbaren VermÃ¶gensgegenstÃ¤nde vorbehaltlich
des Satzes 2 als VermÃ¶gen zu berÃ¼cksichtigen. Nicht zu berÃ¼cksichtigen ist
nach Â§ 12 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB II ein angemessenes Kraftfahrzeug fÃ¼r jede in der
Bedarfsgemeinschaft lebende erwerbsfÃ¤hige Person; die Angemessenheit wird
vermutet, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller dies im Antrag erklÃ¤rt. 
Â§ 12 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB II schlieÃ�t seinem Wortlaut nach nicht aus, dass ein mit
14.100,00 Euro bezifferter Personenkraftwagen unter den Begriff der
Angemessenheit fÃ¤llt. Dem steht auch die bisherige Rechtsprechung des BSG zu 
Â§ 12 Abs.Â 3 S. 1 Nr. 2 SGB II in der bis zum 31.12.2022 geltenden Fassung (a.F.)
nicht entgegen. Zwar hielt das BSG in seiner bisherigen Rechtsprechung nur einen
Betrag in HÃ¶he von 7.500,00 Euro fÃ¼r ein Kraftfahrzeug fÃ¼r angemessen (BSG,
Urteil vom 06.09.2007 â�� BÂ 14/7bÂ AS 66/06 R). Dieser Rechtsprechung lag
jedoch ein Wert von 9.500,00 Euro fÃ¼r die Anschaffung eines
Mittelklassefahrzeugs in der KfzHV und ein davon vorzunehmender Abschlag im
SGB II zugrunde. Der Gesetzgeber hat den nach Â§ 5 Abs. 1 KfzHV maÃ�gebenden
Wert mit Wirkung vom 10.06.2021 auf einen Betrag in HÃ¶he von 22.000,00Â Euro
angehoben. Insofern erscheint es der Kammer in Anbetracht der geÃ¤nderten
Gesetzgebung angebracht, den von der Rechtsprechung bisher angesetzten Wert
angemessen zu erhÃ¶hen und von einem hÃ¶heren Wert auszugehen. Die
Bundesagentur fÃ¼r Arbeit geht im Bereich des SGB II ohne BegrÃ¼ndung von
einer Angemessenheit bis zu einer HÃ¶he von 15.000,00 Euro pro Fahrzeug aus
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(Formann in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB II, 5. Aufl., Â§Â 12 Rn. 148). Dahinstehen
kann im konkreten Fall, ob deshalb im Rahmen einer harmonischen Auslegung ein
Gleichlauf der FreibetrÃ¤ge bei der Auslegung der sozialen Sicherungssysteme
geboten ist. Einer solchen Auslegung stÃ¼nde die GesetzesbegrÃ¼ndung zu Â§ 90
Abs. 2 Nr. 10 SGB XII nicht notwendigerweise entgegen. Zwar fÃ¼hrt der
Gesetzgeber aus, â��dass ein Kraftfahrzeug, welches einen Verkehrswert von
7.500,00 Euro nicht Ã¼berschreitet, angemessen istâ��. Im gleichen Zuge verweist
der Gesetzgeber auch darauf, dass sich die Regelung systematisch an der bislang
geltenden Regelung in Â§ 12 Abs. 3 Nr. 2 SGB II orientieren soll, wobei aufgrund der
strukturellen Unterschiede zwischen den Leistungssystemen im SGB II und im SGB
XII eine AngemessenheitsprÃ¼fung zu erfolgen hat (BT, Drucksache 20/3873, S.
117). Zwar fÃ¼hrt der Gesetzgeber den Wert von 7.500.00 Euro in seiner
GesetzesbegrÃ¼ndung an, Ã¼bernimmt diesen aber ausdrÃ¼cklich nicht in den
Wortlaut der Vorschrift, sondern verwendet mit dem Begriff der Angemessenheit
einen unbestimmten Rechtsbegriff. Der Gesetzgeber erlÃ¤utert auch nicht, wie er
zu dem Wert von 7.500,00 Euro kommt. Die GesetzesbegrÃ¼ndung lÃ¤sst offen,
auf welcher tatsÃ¤chlicher Grundlage dieser Wert ermittelt worden ist. Der
genannte Betrag entspricht jedoch der bisherigen Rechtsprechung des BSG zur
Angemessenheit nach Â§Â 12Â Abs. 3 S. 1 Nr. 2 SGB II a.F. bezogen auf eine
Leistungsbewilligung nach dem SGB II fÃ¼r die Zeit vom 25.03.2005 bis 11.05.2005
(BSG, Urteil vom 06.09.2007 â�� BÂ 14/7bÂ ASÂ 66/06Â R). Unklar bleibt, ob der
Gesetzgeber die allgemeine Preisentwicklung und die 2021 erfolgte deutliche
Anhebung der der Entscheidung des BSG zugrundeliegenden Werte der KfzHV
berÃ¼cksichtigt hat. Die GesetzesbegrÃ¼ndung zu Â§Â 90Â Abs. 2 Nr. 10 SGB XII
verhÃ¤lt sich dazu nicht.

Der Antragsteller hat bezogen auf den Regelbedarf das Bestehen eines
Anordnungsgrunds glaubhaft gemacht. Eine EilbedÃ¼rftigkeit im Sinne einer
dringenden und gegenwÃ¤rtigen Notlage, in der ein Abwarten in der
Hauptsacheentscheidung mit schlechthin unzumutbaren Folgen verbunden wÃ¤re,
ergibt sich aus dem Wesen des SGB XII als existenzsichernde Leistungen. Ohne
diese drohen dem Antragsteller nach summarischer PrÃ¼fung existenzielle
Nachteile, da das Grundrecht auf ein menschenwÃ¼rdiges Existenzminimum
betroffen ist, Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG (vgl. LSG NRW, Beschluss vom
27.02.2013 â�� LÂ 7Â ASÂ 156/13 B ER, L 7 AS 157/13 B). Der Antragsteller
verfÃ¼gt nicht ansatzweise Ã¼ber ausreichend Mittel, seinen Lebensunterhalt
sicherzustellen. Nach den eingereichten KontoauszÃ¼gen sind die einzigen
Zahlungen, die er nach Einstellung der Leistungsbewilligung erhalten hat eine
einmalige Einzahlung in HÃ¶he von 100,00 Euro und private Darlehen. Die private
DarlehensgewÃ¤hrung steht einem Anordnungsrund nicht entgegen, da sie bei
einer durchschnittlichen zu erwartenden Verfahrenszeit eines
Hauptsacheverfahrens mit erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen verbunden ist.
Der Antragsteller mÃ¼sste sich bei einer NichtgewÃ¤hrung von Leistungen
erheblich verschulden. Auch erhebliche wirtschaftliche Nachteile, die entstehen,
wenn das Ergebnis eines langwierigen Verfahrens abgewartet werden mÃ¼sste,
kÃ¶nnen ausreichen (Burkiczak in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG, 2. Aufl., Â§Â 86b
SGG Rn. 412). Um die Hauptsache nicht vorwegzunehmen und nachteilige Folgen zu
beschrÃ¤nken, war die einstweilige Anordnung zeitlich zu begrenzen. Die Dauer der
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Leistungen wurde bis zum 31.10.2023 befristet. Dies trÃ¤gt dem Umstand der
FolgenabwÃ¤gung Rechnung und gibt der Antragsgegnerin die MÃ¶glichkeit,
weitere Ermittlungen einzuholen (z.B. eine Einholung eines Kraftfahrzeug-
Wertgutachtens, weitere KontoauszÃ¼ge, DarlehensvertrÃ¤ge).

Die Kammer weist ausdrÃ¼cklich darauf hin, dass die vorliegende Entscheidung
maÃ�geblich auf den Angaben des Antragstellers zu seinem Kraftfahrzeug und auf
den eingereichten KontoauszÃ¼gen beruht, die die HÃ¶he des Kontostands und
eine private Darlehensbewilligung ausweisen. Sollten sich diese von der Kammer als
wahr zugrunde gelegten Angaben als unwahr erweisen, hÃ¤tte dies fÃ¼r den
Antragsteller neben einer mÃ¶glichen RÃ¼ckforderung durch die Antragsgegnerin
unter UmstÃ¤nden auch strafrechtliche Konsequenzen (vgl. Â§ 263 Strafgesetzbuch
(StGB) â�� Prozessbetrug).

Der Antrag war abzulehnen soweit die Bedarfe der Unterkunft und Heizung
betroffen sind. Hier hat der Antragsteller das Bestehen eines Anordnungsgrunds
nicht glaubhaft gemacht. Eine konkrete GefÃ¤hrdung seiner Wohnung ist durch ihn
zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung nicht glaubhaft gemacht worden. Er
hat nicht glaubhaft gemacht, dass aktuell die Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeit
droht. FÃ¼r das Vorliegen eines Anordnungsgrundes im einstweiligen
Rechtsschutzverfahren auf Ã�bernahme von Kosten der Unterkunft und Heizung ist
es grundsÃ¤tzlich erforderlich, dass Wohnungs- und Obdachlosigkeit drohen. Ein
Anordnungsgrund ist damit grundsÃ¤tzlich erst bei RechtshÃ¤ngigkeit einer
RÃ¤umungsklage gegeben (vgl. LSG NRW, Beschluss vom 5. Mai 2014Â â�� L 19 AS
632/14 B ER). Auch wenn nicht schematisch auf das Vorliegen einer fristlosen
KÃ¼ndigung und die Notwendigkeit einer RÃ¤umungsklage abzustellen ist, ist fÃ¼r
das Vorliegen eines Anordnungsgrundes eine konkrete GefÃ¤hrdung der Wohnung
erforderlich. Ein Anordnungsgrund bei der begehrten einstweiligen GewÃ¤hrung von
Unterkunftskosten ergibt sich nicht bereits aus der Vermeidung von Mietschulden
oder der erstrebten MÃ¶glichkeit, anderweitig erhaltene Mittel zurÃ¼ckzahlen zu
kÃ¶nnen, und es genÃ¼gt regelmÃ¤Ã�ig auch nicht der Ausspruch der fristlosen
KÃ¼ndigung bzw. deren Androhung. Erforderlich ist der substantiierte und
nachvollziehbare Vortrag, dass konkret und zeitnah eine Wohnungs- und
Obdachlosigkeit droht (LSG Baden-WÃ¼rttemberg, Beschluss vom 5. Oktober
2016Â â�� L 3 AS 3210/16 ER-B).

Die Kostenentscheidung beruht auf der entsprechenden Anwendung der Â§Â§ 183, 
193 SGG.

Erstellt am: 28.06.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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